
EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser! Vor uns liegt ein spannendes Jahr für das Kindschaftsrecht. Dabei wird uns

insbesondere die Diskussion um das „wie“ einer ausdrücklichen Verankerung
von Kindergrundrechten im Grundgesetz, die im Raume stehenden Änderun-
gen des SGB VIII sowie die geplante Reform des Sorge- und Umgangsrechts
noch intensiv beschäftigen. Damit stehen im Jahr 2020 umwälzende Ver-
änderungen in einem Umfang zur Debatte, die in der Gesamtschau in ihren
Auswirkungen auf die Praxis etwa mit der Einführung des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes im Jahre 1990, der Reform des Kindschaftsrechts im Jahre
1998 oder dem Inkrafttreten des FamFG im Jahre 2009 zu vergleichen sein
könnten. Daneben dürfte unter anderem zu erwarten sein, dass in diesem
Jahr die mit Spannung erwarteten Ergebnisse der Aufsehen erregenden bun-
desweiten Studie der Forschungsgruppe PETRA zu Kindeswohl und Um-
gangsrecht bekannt gegeben werden, die bereits im Jahre 2016 in Auftrag
gegeben worden ist.

Aber nicht nur in Gesetzgebung und Forschung stehen wichtige Entscheidun-
gen an bzw. Erkenntnisse bevor. Auch von der höchstrichterlichen Rechtspre-
chung sind prägende Weichenstellungen zu erwarten. Wird das Bundesver-
fassungsgericht in diesem Jahr über die Vorlage des Bundesgerichtshofs zur
Kinderehe entscheiden? Den Hütern der Verfassung liegt die Frage vor,
ob es verfassungswidrig ist, dass eine unter Beteiligung eines nach auslän-
dischem Recht ehemündigen aber noch nicht 16-jährigen Minderjährigen
geschlossenen Ehe nach deutschem Recht ohne Einzelfallprüfung als Nichte-
he qualifiziert wird. Es wird auch interessant sein zu beobachten, ob es wei-
tere Orientierungslinien des Bundesverfassungsgerichts im Bereich des Kin-
derschutzes geben wird, nachdem das Jahr 2019 in diesem Bereich
wesentlich vom Bundesgerichtshof geprägt worden ist. Welche weiteren
Konsequenzen wird der Bundesgerichtshof bei den dringend anstehenden
Entscheidungen über anhängige Rechtsbeschwerden aus seinem Beschluss
vom 1.2.2017 zur möglichen Anordnung einer paritätischen Betreuung
gegen den Willen eines Elternteils im Rahmen eines Umgangsverfahrens
ziehen?

Wegweisende Entscheidungen stehen also an, die Bedeutung weit über den
Einzelfall hinaus haben werden. Eines darf jedoch nicht außer Betracht blei-
ben: Maßgeblich wird für die betroffenen Kinder und ihre Familien die kon-
krete Umsetzung von Gesetzen und höchstrichterlicher Rechtsprechung
durch die Entscheidungsträger vor Ort sein, die in einen sehr schwierigen
Bereich unter großem persönlichen Einsatz einen für die Gesellschaft enorm
wichtigen Beitrag leisten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für alle kom-
menden Herausforderungen viel Kraft und noch ein gesundes und positives
Jahr 2020.

Ihr

Prof. Dr. Stefan Heilmann
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